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A  BEGRüNDUNG  ZUM  BEBAUUNGSPLAN

1. Vorbemerkungen

LL  Anlass,  Ziele  und  Zwecke  der  Planung

Der Gemeinde  Großbardorf  liegt ein Antrag  der Agrokraft  Großbardorf  GmbH  und Co. KG
vor, den bestehenden  vorhabenbezogenen  Bebauungsplan  ,,BIOGASANLAGE"  zu öndern.
Anlass hierfür  ist die Absicht,  die Anlage  innerhalb  des Plangebietes  zu erweitern.

Folgende  Maßnahmen  sind geplanf:
- Zubau  eines  weiteren  Gärproduktlagers

- Erwei+erung  der Sonderbaufläche  (nördlich  der Fahrsilos und im Bereich  des  neuen
Behälters),  ggf.  Hallenneubau

- Änderung  der Festsetzungen  bezüglich  der Höhe und Dachneigung  (Dochform)  aller
Anlogenbehölter  (alt und neu)

Zusätzlich  zur bestehenden  Anlage  soll der  Bau eines  weiteren  Gärproduktlagers  erfolgen,  um

nachwachsende  Rohstoffe,  Gülle  bzw. Sickersaft  zu verwerten  und  somit  nachhaltige  Energie

zu erzeugen.  Die durchschnittliche  Betriebsleistung  und auch  der  Substrateinsatz  bleiben  von

dieser  Maßnahme  unberührt.

Der Zubau  des Gärproduktlogers  begründet  sich in der  letztjährigen  Novellierung  der  Dünge-
verordnung,  die eine Erhöhung  der GörrestIagerkopazitöt  (und  damit  Verkürzung  des

Ausbringungszeitraums  für Gärreste)  vorsieht.  Weiterhin  werden  auch die  erforderlichen
Fahrten  zu externen  Lagerbehöltern  deutlich  verringert.

Der geplante  Standort  des  Gärproduktlagers  ist im rechtskräftigen  Bebauungsplan  CIIS

Ausgleichsfläche  ausgewiesen.

Des Weiteren  soll die Sonderboufläche  auch  im Bereich  des nördlichsten  Fahrsilos erweitert
werden,  um zukünftig  den  Bau eines Nebengebäudes  (wie z. B. einer  Holle) zu ermöglichen.
Auch  diese  Flöche  ist im rechtskröf+igen  Bebauungsplan  CIIS Ausgleichsflöche  ausgewiesen.

Das neue Görproduktlager  wird als Dachform  die  sog.  Driffelkugelform  erholten  und
,,überrogt"  damit  die bestehenden  Behölter  (mit Kegeldach).  Diese Tatsoche  macht  eine
Anderung  der  textlichen  Festsetzungen  notwendig,  die künftig  auch  für die bestehenden
Behälter  gilt. Im Falle einer  Dachsanierung  soll auch  hier eine  andere  Dachform  bzw. darous
resultierende  Geböudehöhe  möglich  sein.

Grundsätzlich  entspricht  die Erweiterung  der Biogasanlage  dem landesplanerischen  Ziel

(Regionalplan),  erneuerbare  Energien  - u. a. Biomassenutzung  - verstörkt  zu erschließen  und

zu nutzen.  Zugleich  ist es aber  ouch Ziel der  Landesplanung,  eine  Zersiedelung  der

Landschaft  zu verhindern  und auf  das Landschaftsbild  zu achten.

1.2. Planungsrechtliche  Grundlagen

Mit der l. Änderung  des vorhabenbezogenen  BebauungspIanes,,BiogasanIage"  sollen die

planungsrech+lichen  Voraussetzungen  für eine  Anlagenerweiterung  geschaffen  werden.

Da die Änderung  die Grundzüge  der Planung  nicht  berührt  und die sonstigen  Voraus-

setzungen  des § 13 (1) erfüllt sind, wird dieses  BauIeitpIanverfahren  als vereinfachtes
Verfohren  gem.  § l 3 BauGB  durchgeführt.
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Hierbei  kann  von  der  Umweltprüfung  nach  § 2 Abs. 4, von  dem  Umweltbericht  nach  § 2a,

von der  Angabe  noch  § 3 Abs. 2 Safz 2, welche  Arten  umweltbezogener  Informationen

verfügbar  sind,  sowie  von  der  zusammenfassenden  Erklörung  nach  § 6a Absatz  1 und  § l Oa
Absa+z  l abgesehen  werden.

Die Anderung  zieht  keine  zusätzlichen  naturschutzfachIichen  Beeinträchtigungen  mit  sich.  Die

Änderung  des  Bebauungsplons  führt daher  nicht  zur  Pflicht  zur  Durchführung  einer
UmweItvertrögIichkei+sprüfung  nach  Anlage  l UVPG.

Somit  gilt  der  Umwel+bericht  zum  rechtskräffigen  BebauungspIon,,BiogasanIage"  weiterhin.

Die Änderung  des Bebauungsplanes  wird  gemäß  § 12 BauGB  aufgestellt.  Dabei  versichert

der  Vorhobenträger  gegenüber  der  Gemeinde  Großbardorf,  dass er auf  der  Grundlage  des

mit der  Gemeinde  abgestimmten  Plans  zur  Durchführung  des  Vorhabens  und  der

ErschIießungsmoßnahmen  bereit und in der  Lage  ist. Er verpflichtet  sich zur Tragung  der

Planungs-  und  Erschließungskosten  vor  dem  Satzungsbeschluss  und  zum  Rückbau  der  Anlage
nach  einer  eventuellen  Nutzungsaufgabe.

Rechtsgrundlagen  der  Plonaufstellung  sind:

der  rech+skräftige  BebauungspIon,,BiogasanIage"

das  Baugesetzbuch  (BCIUGB)

die  Verordnung  über  die  bauliche  Nutzung  der  Grundsfücke  (BauNVO)

die Verordnung  über die Ausarbei+ung  der  Bauleitpläne  und  die  Darstellung  des
Planinhaltes  (PIanzeichenverordnung  - PlanZVO)

1.3. Geltungsbereich

Der  Geltungsbereich  der  1. Änderung  wurde  im Vergleich  zum rechtskröftigen  Bebauungs-
plan  verkleinert.

Die Erweiterung  der Biogasanloge  Großbordorf  um ein wei+eres  Görproduktlager  (GPL)

macht  es no+wendig,  ouf  bestehende,  rech+skräf+ig  festgesetzte  Ausgleichsflöchen

zurückzugreifen.  Diese  müssen  deshalb  extern  an  anderer  Stelle  in der  Gemarkung
Großbardorf  neu  ausgewiesen  und  festgesetzt  werden.

2. Gr6ße  und  Nutzungen

2.L  Größe

Das Plangebiet  der  l. Änderung  des  vorhabenbezogenen  BebouungspIanes,,Biogasanloge"
umfasst  eine  Fläche  von  9.694  m!

2.2. Bauliche  Nutzung

Die geplan+en  Festsetzungen  des Plangebietes  gliedern  sich  in folgende  Größen:

Baugebiet Planflächen

Sonderbaufläche

Ausgleichsflöche  A VI neu

Ausgleichsfläche  A Il (Bestand  -  Restfläche)

Verkehrsfläche

7.320  rnF

523  ma

1.248 m'-

603  ma

Summe 9.694 ma
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Für Sonstige Sondergebiete nach §11 Abs. 2 BauNVO dorf laut F3l7 BauNVO  die
Grundflächenzahl  maximal  mit O,8 festgesetzt  werden.  Im Plangebiet  wird aus Gründen  des

sparsamen  Umgangs  mit Grund und Boden die maximal  zulässige Grundflöchenzohl  (GRZ)
von  O,8 festgesetzt.

2.3. Anlagenbeschreibung

Am Stondort  befindet  sich eine Biogosanlage  bes+ehend  ous Fermenter, Nochgörer  und
einem Gärproduktlager.  Die benö+igten  Subs+rate werden  in einem Fahrsilo gelagert  (3
Kammern).  Darüber  hinaus sind in einem  Anlagengeböude  eine Werkstaft,  eine Trocknungs-
anloge  sowie die Heizzentrale  untergebracht.  Die beiden  Blockheizkraftwerke  befinden  sich
in einem  Beton-SchaIIgebäude.

2.4. Havarieschutz

Zur Vermeidung  von Beeinträchtigungen  des Bodens und von Grund- und Oberflächen-

gewässern  wurde  im ersten Bauabschni+t  der Biogasanlage  eine Umwallung  genehmigt  und

errichtet. Dieser WOII verRjuft im Bereich  des Tonniggrabens  und  der  Auffang-  und

Sickermulden  und er kann dos maximal  auslaufföhige  Volumen  des größten  Behälters
aufnehmen.

Das mit der Erweiterung anfallende  größere Auslaufvolumen  wird im gleichen  Bereich
aufgefangen.

Eine detaillierte  Wallplanung  erfolgt im nachfolgenden  Genehmigungsverfahren  noch

BlmSchG,  unter Einhaltung  der AwSV (Verordnung  über  Anlagen  zum Umgang  mit
wassergefährdenden  Stoffen).

3.  Erschließung

3.1. Zufahrt

Die Zufahrt erfolgt  nach  wie vor über  die Anbindung  an die Kreisstraße NES 42.

3.2. Stromnefzanschluss

Der von der Biogasanlage  produzierte  Strom wird in das Versorgungsnetz  des regional  tötigen
Energieversorgungsunternehmens  Bayernwerk  eingespeist.

3.3. Wörmeversorgung

Die Biogasanlage  versorgt  das Nahwärmenetz  der  Friedrich-WiIheIm-Raiffeisen  Energie eG mif

Wörme. Daran angeschlossen  sind co. 120 Wärmeabnehmer  (kommunale  und kirchliche
Geböude,  Gewerbebe'triebe,  Priva+haushalte).

3.4. Wasserversorgung  und Wasserentsorgung

Die Brauchwasserversorgung  erfolgt  über  einen  eigenen  Brauchwosserbrunnen.

In Abstimmung  mit dem Wasserwirtschaftsamt  Bad Kissingen ist für die Bauwasserhaltung  und
zur Ableitung  von auftretendem  Schichtenwasser  ein Anschluss on die genehmig+e  Ablei+ung
in das RegenwosserrückhaItebecken  geplant.
Dies gilt auch  für die Entwässerung  der neuen  Halle.
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Nicht  verunreinigtes  Oberflöchenwasser  (z. B. Behölterdecken  und -hauben)  wird direkt  über
den Bauteilrond  bzw. in der näheren  Umgebung  versickert.

Bezüglich  der Wasserentsorgung  ist sicherzustellen,  doss kein belastetes  Wasser  in  den
Tanniggraben  eingeleitet  wird.

De+ails zum Entwösserungskonzept  sind nicht  Bestandteil  der Bauleitplanung  und können  den

jeweiligen  Unterlagen  der nachfolgenden  Genehmigungsverfahren  entnommen  werden.

4. Immissionsschutz

4. l. Schallimmissionen

Da die Emissionen von der konkreten  Anlogenplanung  abhängig  sind, ist die Untersuchung
nicht  Teil des BebauungspIanverfahrens.
Die Anforderungen  an den Schallschutz  sind im nachfolgenden  Genehmigungsverfahren  zu
beachten  bzw.  zu beurteilen.

4.2. Geruchsimmissionen

Im Normalbetrieb  werden  außer von den Silagelagerflöchen  keine bis vernachlässigbar

kleine Emissionen freigesetzt.  Die Emissionen der Silagelagerflöchen  liegen in dem Rahmen,

wie  sie auf  IandwirtschaftIichen  Betrieben  bei  Silagelagerung  vorzufinden  sind.  Zur

Vermeidung  von Geruchsemissionen  wird die Silage abgedeckf  und die Anschnittsfläche
klein  gehalten.

Das neue Görproduktlager  ist mit einer gasdichten  Folie verschlossen, so dass Geruchs-

emissionen  auch  hier lediglich  im Störfall über  die Uberdrucksicherung  entstehen  können.

Da sich grundsötzlich  an der Anlagenleistung  nichts veränderf,  entstehen  auch keinerlei
zusätzliche  Geruchsemissionen.
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B BEGRüNDUNG  GRüNORDNUNG

1.  Vorbemerkungen

LL  Hinweis

Die vom  Büro  ,,Michael  Mock  LandschaftsArchitektur"  erstellte  Begründung  (Grünordnung,

Naturschutz,  Eingriffsregelung)  zum  BebauungspIan,,BiogasanIage"Iiegt  OIS Anlage  bei.
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C  VERFAHREN

l. ÄNDERUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat  Großtx>rdorf  hat in der Sitzung vom 25.04.2018 die  l. Änderung  des

Bebauungsplanes  ,,Biogasanlage"  beschlossen.  Der  Änderungsbeschluss  wurde  am

08.08.2018  ortsüblich  bekannf  gemocht.

II. BETEILIGUNG DER öFFENTLICHKEIT UND DER BEHÖRDEN

Die ÖffentIichkeitsbeteiligung  gemäß  §3 Abs. 2 BauGB mit öffentlicher  Darlegung  und

Anhörung  zum Entwurf  des Bebauungsplanes  in der  Fassung vom  24.07.2018  hat in der  Zeit
vom  l 6.08.2018  bis zum l 7.09.2m8  stattgefunden.

In dieser  Zeit gingen  bei  der  Gemeinde  Großbardorf  keine  Stellungnahmen  ein.

Die Behördenbeteiligung  gemäß  §4 Abs. 2 BauGB mit öffentlicher  Darlegung  und Anhörung
für den Entwurf  des Bebauungsplones  in der Fassung vom 24.07.2018  htJ  in der Zei+ vom

16.08.2018  bis zum 17.09.2018  stattgefunden.

In dieser  Zeit gingen  beim  Büro Armin Röder  Architekten,  Bad Neus+adt,  35 Stellungnohmen
ein  (32 fristgerecht,  3 verspätet).

Davon  hatte  ein Träger  öffenflicher  Belange  Bedenken/Einwönde  vorzubringen  und 12 Tröger
öffentlicher  Belange  Hinweise  geäußert.  2]  Träger  öffentlicher  Belange  hoben  keine
Bedenken/Einwände  geöußert  und l 2 Träger  öffentlicher  Belange  haben  sich nicht  geäußert
(von den 12 wurde  eine  Stellungnahme  mit dem  Vermerk,,keine  Außerung"  versandt).

1. Bayernwerk  Netz GmbH

Zusammenfossung  S+ellungnahme:

Mit der  vorgelegten  Planung  besfeht  Einverstöndnis,  wenn  dadurch  der Bestand.  die Sicherheit  und der Betrieb
der  Anlagen  der  Bayernwerk  Netz GmbH  nicht  beeinträchtigt  werden.
Des Weiteren  wurden  zahlreiche  Hinweise  für Arbeiten  im Schutzonenbereich  der 20-kV-Versorgungsleitung
gegeben  iv. o. Thema  Anpflanzungen).
Dorüber  hinaus  wurde  angemerkt,  dass für die Einspeisung  der  Energie  aus der geplan+en  Erzeugungsanlage  in
das Netz der Bayernwerk  Netz GmbH eine NetzverträgIichkeitsptfifung  vorgenommen  werden  muss.  Die
Zustimmung  zum Bebauungsplan  ersetz+ nicht  die Einspeisezusage.

Hinweis:

Ein Großteil  der  genannten  Hinweise  is+ auf  dem  Bebauungsplan  unter  B-HINWEISE berei+s aufgenommen.

Beschluss:

Der Gemeinderat  Großbardorf  nimmt  die Hinweise  zur Kenn+nis und diese werden  unter  B-HINWEISE auf dem
Bebauungsplan  ergönzt.

Abstimmungsergebnis:
7:O angenommen
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Bund  Naturschutz

Zusammenfassung  Stellungnahme:
Die Änderung  des Bebauungsplanes  bzw. die Erweiterung  der Anlage erscheint aufgrund  der  neuen

Düngeverordnung  plausibel und die Maßnahme  wegen des damit beabsich+igten  Grundwasserschutzes
un+ersfützungswürdig.

Dennoch  fehl+ die Begründung.  warum die Anlagenerweiterung  auf den bestehenden  Ausgleichsflöchen
erfolgen muss und nicht auf angrenzenden  Flöchen außerhalb  des Plangebietes  realisiert werden  kann. In
diesem Zusammenhang  wird angemerkt.  dass bisher weder  die als Ausgleichsflöche  A I vorgesehene
Streuobs+wiese noch  die Rondeingrünung  A Il realisier+ wurden.

Des Wei+eren wird auf die negativen  Auswirkungen  auf das Landschaf+sbild hingewiesen,  die  durch  die  neue
Behölterhöhe  entstehen.

Im Bereich Grünordnung  werden  folgende  Kritikpunkte vorgebrach+:

Es fehlt jeglicher  Nachweis. dass im nöheren Umfeld der Biogasanlage  keine für Ausgleichsmaßnahmen

geeigneten  Flöchen vorhonden  waren. Die externe Ausgleichsflöche  A VII besitzt keinen  ausreichenden

ökologisch-funktionalen  Bezug zum Standort  der Biogasanlage,  daher  sind die Anforderungen  in §15 Abs.  2
BNatSchG  nicht  ausreichend  erfüllt.

Auf der  o. g. Ausgleichsflöche  sind offensichtlich  keine  floristischen  und/oder  faunistischen
Elestondserhebungen  vorgenommen  worden und auch nicht vorgesehen.  Dami+ fehlen  aber  zentrale
Datengrundlagen  für die  Abschötzung.  inwieweit  die  dort  vorgesehenen  Umgestal+ungs-  und

Pflegemaßnahmen  ihrerseits möglicherweise  zu relevanten  Eingriffen führen und in welchem  Maße  dort
totsächlich  eine,,ökologische  Aufwertung"  erreicht  werden  kann.

Nur auf einer solchen  Grundlage  kann ieine qualifizierte  Abschätzung  der zu erzielenden,,Ausgleichswirkungen"
erfolgen.

Darauf, dass solche Umgestal+ungs- bzw. Pflegemoßnohmen  ihrerseits mit ausgleichsrelevanten  Eingriffen

verbunden  sein können,  wurde  mit keinem Wort eingegangen.  so dass die Ausgleichsbedarfsermi+tlung  schon
deshalb  unvollstöndig  bzw.  fehlerhaf+  is+.

Maßgeblich  sind hierbei  die gesetzlichen  Vorgaben  des  Bundesnaturschutzgesetzes.

Für die Ausgleichsflöchen  A VI und A VII wurde weder  ein Zielartenspek+rum ausgearbeitet  noch  eine
Monitoringsverpflichtung  ausgesprochen.  Eleides  wird  für  erforderlich  gehalten.

Für den mit der Planönderung  verbundenen  Wegföll  der Streuobstwiese  A I ist kein Ersatz vorgesehen.  Dieser
kann weder  durch die dichte  Randeingrünung  noch durch die auf AVII vorgesehenen  Umgestaltungs-  und
Pflegemaßnahmen  erreicht  werden.

Der sog. Zeitfak+or ist beim angestrebten  Ersatz für die wegfallenden  Ausgleichs(teil)-flächen  von A I olt und A Il
alt bzw. von den davon  ausgehenden  Ausgleichswirkungen  völlig unberücksichtigt  geblieben,  obwohl  er bei
der Landschafts-  bzw. Grünordnungsplanung  mittlerweile  zum Standartrepertoire  gehört  und auch aufgrund
der naturschutzrechtIichen  Anforderungen  aus § 15 Abs.2 BNatSchG nicht  vernachlössigt  werden  darf.
Daher wird eine zeifliche Perspektive gefordert,  zumal die bei der ersten Planung  2010 vorgesehenen
Ausgleichsflächen  nich+ realisiert wurden.

Aufgrund  der  o. g. Kri+ikpunkte stimmt der Bund Naturschutz  der vorgelegten  Planung ers+ dann zu, wenn die in
den Punkten 1-3 und 5 genannten  Anforderungen  geklört  sind.

Der Gemeinderat  Großbardorf  beschließt  folgendes:

Zu l.

Die festgesetzten  Ausgleichsflöchen  zur 1. Änderung  des Elebauungsplanes  sind mit dem  amtlichen  Naturschutz
abgestimmt  und  in das nach  wie  vor  gültige  rechtskröf+ige  AusgleichsfIöchenkonzept  zum
Ursprungsbebauungsplan  integriert.
Die externe Ausgleichsflöche  VII is+ dabei  eine fachlich  begründete  logische Fortsetzung und  Erweiterung der

Ausgleichsflöche  V des Ursprungsbebauungsplanes,  die  wiederum  Besk:ind+eil eines  Pflege-  und

Entwicklungskonzeptes  zum Naturdenkmal  ,,Streitrangen"  ist. In der Ausgleichsflöche  VII, CC). 200 m von  der

Ausgleichsfläche  V entfernt.  werden  exakt  dieselben  Entbuschungs-  /  Wiederherstellungs-  /
En+wicklungsmaßnahmen  durchgeführt  wie  in Ausgleichsflöche  V.

Ausgleichsflöchen  im nöheren Umfeld der Biogasanlage  (Anmerkung:  Eine Definition des  nöheren  Umfeldes

seitens des Bund Naturschutzes fehlt) wurden im Rahmen der Erstellung des Ursprungsbebauungsplanes
insbesondere  am Bickenberg  umfassend  abgeprüf+.  Diese Flöchen  waren  entweder  CIUS naturschutzfachlicher
Sicht ungeeignet  oder köuflich  nich+ erwerbbar,  OUS Sicht der  Landwirtschaft  zu wertvoll  (Acker.

Haselnussplan+agen...)  oder  widersprachen  den Interessen der  örtlichen  Jögerschaf+.
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Zu 2.

Die rechtskräftig  festgesetzte  Ausgleichsfläche  V des UrsprungsbebouungspIanes  liegt ca. 200 m von der
Ausgleichsfläche  VII zur l. Änderung  des Bebauungsplanes  entfernt.  Der Bereich der Ausgleichsfläche  V
einschließlich  Gesamtumfeld  am  ,,Streitrangen"  wurde  im Rahmen  der  Erstellung  des
Ursprungsbebauungsplanes  einer speziellen artenschutzrech+lichen  Prüfung  (saP) unterzogen.  Zusö+zliche
floristische  [Anmerkung:  Ausgleichsflöchen  sind vollsfändig  verbusch+) und faunistische  Untersuchungen  zur
geplanten  Ausgleichsflöche  VII konnten  im Einvernehmen  mit dem  amtlichen  Naturschutz  und  nach
Auswertung  der  einschlägigen  Fachwerke  aufgrund  der  röumlichen  Enge dami+  unterbleiben.
DCISS Ausgleichsmaßnahmen  auch  Eingriffe  verursochen  können,  ist der  Gemeinde  bekannt.  Diese konn+en  wie
bereits  auch  bei der  umgese+z+en Ausgleichsflöche  V des UrsprungsbebauungspIanes  im Einvernehmen  mit
dem  amflichen  Naturschutz  durch  entsprechende  Vermeidungs-  und  Verringerungsmaßnahmen  unter
Beachtung  der  Zielvorgobe,,Herstellung  und En+wicklung  von Magerrasen,  Halbtrockenrasen"  ausgeschlossen
werden.  Hier sei au13erdem  der  Hinweis  erlaubt.  dass die Festsetzungen  des Ursprungsbebouungsplones  auch  in
der 1. Änderung  des Bebauungsplanes  nach  wie  vor Gültigkei+  besitzen.
In Bayern hat sich der Leitfaden  des Umweltministeriums  seit Jahren in der Proxis bewöhrt  und ist bei
Fachbehörden,  Kommunen  und anderen  Fachtrögern,  aber  auch  vor Gerich+en  allgemein  anerkannt.  Eine
Abwögung  hierzu ist der  Gemeinde  nicht  möglich,  da dies außerhalb  ihrer kommunalen  Planungshohei+  liegt.

Zu 3.

Zum Zielar+enspektrum  sei auf den Ursprungsbebauungsplan  ,,Biogasanlage"  von 2012, aber  auch  auf die
Elegründung  zur 1. Änderung  des Bebauungsplanes,  Fachbereich  Grünordnung.  Na+urschutz, Eingriffsregelung
hingewiesen  (Vögel  - Gilde der reich strukturierten  Kulturlandschaft,  Zauneidechse).  Generell  liegt  aber  wie
auch  schon beim Ausgleichsflächenkonzep+  zum Ursprungsbebauungsplan  das Hauptougenmerk  auf die
Entbuschung,  Wiederherstellung  und Entwicklung  von Magerrasen  und Halbtrockenrasen.  Deren floristische
und faunistische  Artenvielfalt  ist in Fachkreisen  unumstritten  und in agrarisch  geprägten  Kulturlandschaften  v. a.
im Rahmen der Biodiversitötsstrategie  von herausragender  Bedeutung.  Insofern kann  das  dogmatische
Herausarbeiten  eines Zielartenspektrums  auch  kontraproduktiv  sein.

Zum Moni+oring  sei wiederum  auf  den  UrsprungsbebouungspIan  verwiesen,  der  nach  wie  vor Gültigkeit  besitzt.

Zu 5.

Der nach  Ansichf  des Bund Naturschutzes  unberücksichtig+e  Zeitfaktor  bei der  Herstellung  und Entwicklung  der
zusötzlichen  Ausgleichsflöchen  is+ sehr wohl im Bebauungsplan  zu finden. Hier sei insbesondere  auf die
Festse+zungen  C L2 (Fertigs+ellungs-  und Entwicklungspflege  3 Jahre),  C L3 (Entbuschungsbeginn  spätestens  im
darouffolgenden  Herbst  nach  Inkrafttreten  der Bebauungsplanänderung,  Entwicklungspflege  über  5 Jahre)
und C 1.4 iBeginn  der Ausgleichsmaßnahmen  zei+gleich mit Erstellung des Bauwerkes) hingewiesen.  Der
festgesetzte  Zeifraum  ist mit dem hauptamtlichen  Na+urschutz  abgestimmt.  Dabei  findet  die kos+enirfensive
Entbuschung  mit Nachpflege  in schwieriger  Hongloge  bei der Festlegung  des  Entwicklungszeitraumes
besondere  Elerücksichtigung.  Nach Beendigung  des festgesetzten  Zeitraumes  geht  die weitere  Pflege der
Flöche  auf den Eigentümer  iGemeinde)  über  und wird  in Abstimmung  mit dem amtlichen  Naturschutz  über
den LandschaftspfIegeverband  for+geführt.
Hinweis

Sämtliche  Ausgleichsflöchen  und -maßnahmen  zur l. Änderung  des Bebauungsplanes,,Biogasanlage"  wurden
im Einvernehmen  mit der Unteren Naturschu+zbehörde  des Londratsamtes  Rhön-Grabfeld  entwickel+  und
erstellt.

Abstimmungsergebnis:
7:O angenommen

3. Landratsamt  Rhön-Grabfeld  / Baurecht

Zusommenfassung  Stellungnahme:
Aus bourechtlicher  Sichf  bestehen  gegen  die  vorgelegte  Planung  keine  Bedenken.
Im Bauleitplanverfohren  sind vor allem  immissionsschu+zrechtliche  und  noturschutzfochliche  Belange  zu
berücksichtigen.

Beschluss:
Der Gemeinderat  Großbardorf  nimmt  den  Hinweis zur Kenn+nis.

Absfimmungsergebnis:
7:O angenommen
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4. Landratsamt  Rhön-Grabfeld  / Kreisbrandrat

Zusammenfassung  Stellungnahme:

Die S+ellungnahme  bezieht  sich auf  den abwehrenden  Brandschutz.  Llm einen  eventuell  no+wendigen  Einsatz
der Feuerwehr  vorzubereiten  und möglichst  erfolgreich  zu machen,  werden  Anforderungen  geäußert
hinsichtlich

o Ausbildung  von Zufahr+sstraßen  und  -wegen
o Hydran+enauswahl  und  -onordnung
o Löschwasserbereitstellung
o Ausrüstung  und Ausbildung  der  Feuerwehr
o Überwachungseinrichtungen  und Goswürngeräte

Beschluss:
Der Gemeinderat  Großbardorf  nimmt  die Hinweise  zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:
7:O angenommen

5. landratsam+  Rhön-Grabfeld  / Untere Naturschufzbehörde

Zusammenfassung  Stellungnahme:

Die UNB stellt fest, dass die neu fes+gesetzten  Ausgleichsmaßnahmen  VI und VII hinsichtlich  Zielsetzung  und
Maßnahmenplanung  geeignet  sind, das durch  die Planung  en+s+ehende  Defizit auszugleichen.
Die Randeingrünung  A VI mit einer  Breite von 5 m stellt dabei  das absolute  Minimum  dessen dar, WCIS aus
noturschutzfachlicher  Sicht noch  mitgetragen  und als Ausgleichsflöche  angerechnet  werden  kann.

Die Festsetzung  einer  zulössigen  Gesam+höhe  der Anlage  mit l 8 m ist grundsötzlich  kritisch zu beurfeilen.  Das
neue  Görproduk+lager  wird  deu+lich  im Landschaf+sbild  in Erscheinung  treten,  daher  wöre  eine
Anlagenerweiterung  nach  Osten (mit tiefer  liegendem  Standort  des GPL) oder  eine geringere  Anlogenhöhe
eindeutig  zu bevorzugen  gewesen.

Abschließend  wird gebeten,  die festgesetzten  Ausgleichs-  und  Ersatzmaßnohmen  en+sprechend  Art.  9

BoyNatSchG  mit den erforderlichen  Angaben  an das Landesamt  für Umwelt  zu melden.

Beschluss:
Der Gemeindera+  GroßbardorF  beschließt  Folgendes:

Reduzierunq  der  Ausqleichsflöche  A I / Randeinqrünunq  A VI
Die festgesetzte  Mindestbrei+e  der Randeingrünung  von 5 m in der Ausgleichsflöche  VI wird durch  die
Gemeinde  anerkannt  und befürwortet.  Sie ist in der  nachfolgenden  Baueingabeplanung  zu beochten  und in
der  Elauausführung  fachkundig  umzuse+zen.

Zulössiqe Gesamthöhe  der  Anlaqe  mit l 8 m

Eine Erweiterung  des Anlagengeländes  nach  Os+en scheidet  aufgrund  mangelnder  Verkaufsbereitschaf+  der
Eigenfümer,  aber  auch  CIUS betriebstechnischen  Gründen  aus.

Biogasanlagen  gehören  mittlerweile  zum Or+s- und Landschaftsbild  des Grabfeldes  und  sind auch  für
Großbardorf  und  Umgebung  nich+  mehr  als landschaf+suntypisch  zu bezeichnen.  Die Biogasanlage
Großbardorf  präg+ sicherlich  die umgebende  Landschoft.  wird aber  durch  ihre Randeingrönung,  durch  ihre
Großbaumpflanzungen  und durch die vorhandenen  Baum-. Hecken-  und Gebüschstrukturen  gut in die
Landschaft  am ßickenberg  und  des Takaumes  am Tonniggroben  eingebunden.

Die Verwaltung  wird beauffragt,  die festgesetzten  Ausgleichs-  und Ersatzmaßnahm,en  entsprechend  Art. 9
BayNatSchG  mit den erforderlichen  Angaben  on das Landesamt  für Umwelt  zu melden.

Abstimmungsergebnis:
7:O angenommen
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6. Landratsamf  Rhön-Grabfeld  / Gesundheitswesen

Zusammenfassung  Stellungnahme:

Mit der Planung  besteh+ Einverstöndnis.  Es muss jedoch  sichergesfellt  werden,  dass aus der Anlage  keine
wassergefährdenden  S+offe in das Grundwasser  gelangen.

Beschluss:
Der Gemeinderat  Großbardorf  nimmt  den Hinweis zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:
7:O angenommen

7. Landratsamt  Rhön-Grabfeld/  Technischer  Immissionsschufz

Zusammenfassung  S+ellungnahme:
Es bestehen  keine  grundsätzlichen  Bedenken.

Sollte jedoch  absehbar  sein, dass die Lagerkapazität  für das Gärproduktlager  2 erheblich  die des bereits
vorhandenen  Gärproduktlagers  übersteigt,  so sollte die Planung unter Beachtung  des Leitfadens  KAS 18
iEmpfehlungen  für Abstönde  zwischen  Eletriebsbereichen  nach  der  Störfall-Verordnung  und schutzbedürftigen
Gebieten  im Rahmen  der  Bauleitplanung)  nochmols  überprüft  werden.

Beschluss:

Der Gemeinderat  Großbardorf  nimmt den  Hinweis zur Kenntnis. Dieser wird auf Ebene  des  BlmSchG-
Genehmigungsverfahrens  behandelt.

Abstimmungsergebnis:
7:O angenommen

8. Landrafsamt  Rhön-Grabfeld  / Wasserwirtschaff

Zusammenfassung  Stellungnahme:
Es bes+ehen  grundsfüzlich  keine  Eledenken.

Um jedoch  beurteilen  zu können,  ob zusötzliche  wosserrech+liche  Gestattungen  bzw. Anpassungen  erforderlich
sind, ist die Entwösserungsplanung  zu gegebener  Zeit zu detaillieren.
Des Wei+eren ist das Wasserwirtschaf+samt  Bad Kissingen am Verföhren  zu beteiligen.

Hinweis:
DCIS Wasserwirtschaftsamt  wurde  am Verföhren  beteiligt.

Beschluss:
Der Gemeinderat  Großbardorf  nimmt  den  Hinweis zur Kenn+nis.

Abstimmungsergebnis:
7:O angenommen
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9. PLEdoc GmbH

Zusammenfassung  Stellungnahme:

Die PLEdoc GmbH  weist darauf  hin, dass die von ihr vealte+en  Versorgungsanlagen  von der geplanten
Maßnahme  nicht  betroffen  sind. Maßgeblich  für die Auskunft  isf eine  beigefüg+e  Übersichtskar+e.
Auskünf+e  zu Anlagen  sonstiger  Netzbetreiber  sind gesondert  einzuholen.

Hinweis:

Der dargestellte  Ausdehnungsbereich  iÜbersichtskar+e)  wurde  auf  Richtigkeit  überprüft.

Beschluss:
Der Gemeindeto+  Großbardorf  nimmt  den  Hinweis  zur Kenn+nis.

Abstimmungsergebnis:
7:O angenommen

10. Regierung  von  Unterfranken  / Brand-  und Katastrophenschutz

Zusammenfassung  S+ellungnahme:

Die Ab+eilung  Brand- und Katastrophenschutz  gibt ausschließlich  Hinweise zur Wahrung  der Belange  des
abwehrenden  Brandschutzes.  DCIZU gehören  umer  onderem  die Aussta+tung  und Handlungsmöglichkeiten  der
gemeindlichen  Feuerwehr.  eine  ausreichende  Löschwasserversorgung  sowie  die ausreichende  Erschließung  bei
einem  Feuerwehreinsatz.

Beschluss:
Der Gemeinderat  Großbardorf  nimmt  die Hinweise  zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:
7:O ongenommen

1 l.  Regierung  von  Unferfranken  / Gewerbeaufsichtsamt

Zusammenfassung  Stellungnahme:

Das Gewerbeaufsichtsam+  weist darauf  hin. dass zur Verminderung  der gegenseitigen  Beeinflussung  von
Anlagenteilen  der  Biogasanlage  oder  nicht zur Biogasonlage  gehörenden  benachbarten  Anlagen,
Einrichtungen,  Gebäude  in einem  Schadensföll  oder  im Brandfall  auf der vorgesehenen  Bebauungsflöche
ausreichend  Platz zur Verfügung  stehen  muss. Insbesondere  für Bereiche,  in denen  Schutzabsfönde  einzuhalten
sind.

Die Schutzabs+önde  entsprechen  den  Angaben  der  Sicherheitsregeln  für  Eliogasanlagen  der
Landwirtschoftlichen  Berufsgenossenschaft  -  Technische  Informationen  4 (TI 4).

Beschluss:

Der Gemeinderat  Großbardorf  nimmt  die Hinweise zur Kenntnis. Diese werden  auf Ebene des EllmSchG-
Genehmigungsverfahrens  behandelt.

Abstimmungsergebnis:
7:O angenommen
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12.  Vermessungaomt

Zusammenfassung  S+ellungnahme:

Es werden  ausschließlich  fachliche  Informationen  zur Bereitstellung  der  Daten  (GDl-Projekt  ,,Bouleitplöne  im
In+ernet")  und  zur Brei+banderschließung  gegeben.

Beschluss:
Der  Gemeinderat  Großbardorf  nimmt  die  Hinweise  zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

7:O angenommen

13.  Wasserwirtschaffsamf  Bad Kissingen

Zusammenfassung  Stellungnahme:

Mit  der  vorgelegten  Planung  besteht  grundsötzlich  Einverstöndnis.

Es wird  darauf  hingewiesen,  dass  ein  detailliertes  Entwösserungskonzept  nich+  Gegenstond  des
BauleitplanverTahrens  ist.

Im Rahmen der Brouchwasserversorgung ist zu prüfen, ob die genehmigte  Fördermenge  iBrunnen)  auch  für die
Erweiterung  der  Anlage  ausreichend  ist. Anderenfalls  müsste  die wasserrech+liche  Genehmigung  angepasst
werden.

Die Versickerung  bzw. Einleitung  des unverschmutzten  Niederschlagswassers  in ein Gewösser  bedarf  einer
wasserrechtlichen  Erlaubnis.

Es wird empfohlen. das En+wösserungskonzept iinkl. Hallenneubau)  frühzeitig mit dem Sach-gebie+
Gewässerschutz/Abwasserentsorgung  des  Wasserwir+schaf+samtes  abzustimmen.
Der  Hovarieschutz  ist gemäß  bes+ehender  Anlage  zu gewöhrleisten.

Beschluss:

Der Gemeinderat  Großbardorf  nimm+  die Hinweise  zur Kenn+nis.

Abstimmungsergebnis:

7:O angenommen
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TR ÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE,  WELCHE  KEINE EINW  ÄNDE  GEÄUSSERT  H ABEN

Amt  für  Ernährung,  landwirtschaft  und  Forsten

Amt  für  Ländliche  Entwicklung

Autobahndiretdion  Nordbayern

Bayerische  RhöngaS

DB Services  Immobilien  GmbH

Deutsche  Telekom  Technik  GmbH

Eisenbahn-Bundesamt

Gemeinde  Sulzfeld

Handwerkskammer  für  Unterfranken

Industrie-  und  Handelskammer

Markt  Sfadtlauringen

Regierung  von  Mittelfranken/luffamt  Nordbayern

Regierung  von  Oberfranken/Bergamt  Nordbayern

Regierung  von  Unterfranken/Höhere  landespIanungsbehörde

Regionaler  Planungsverband  Main-Rhön

Kreisheimatpfleger  Reinhold  Albert

Sfaatliches  Bauamt  Schweinfurt

Stadf  Münnerstadt

Überlandwerk  Rhön

Bundesamt  für  Infrastruktur,  Umweltschutz  und  Dienstleistungen  der  Bundeswehr

Zweckverband  zur  Wasserversorgung  Bad  Königshofen

TR ÄGER öFFENTLICHER BELANGE,  WELCHE  SICH NICHT  GEÄUSSERT  H ABEN

Bayerischer  Bauernverband

Bayerisches  landesamt  für  Denkmalpflege,  Referat  A IV

Bayerisches  Landesamt  für  Denkmalpflege,  Referat  B IV

Bayerisches  Landesamt  für  Umwelt

Bundesanstalt  für  Immobilienaufgaben

DP Immobilieniervice  GmbH

Gemeinde  Großeibstadt

Gemeinde  Thundorf  i. Ufr.

Immobilien  Freistaat  Bayern

Landrafsarm  Rhön-Grabfeld/Bautechnik

landratsamt  Rhön-Grabfeld/Untere  Straßenverkehrsbehörde

Markt  Saal  an  der  Saale
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lll  SATZUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat  Großbardorf  hat in der Si+zung vom  24.09.2m8  die  l. Änderung  des

BebauungspIanes,,BiogasanIage",in  der  Fassung  vom  24.09.2018,  als Satzung  beschlossen.
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Aufgestellf: Für die  Gemeinde  Großbardorf:

Bad  Neustadt  an  der  Saale,  den  10.10.2018

Armin  Röder

Architekt

Großbardorf,  den  10.10.2018

Josef  Demar
l. Bürgermeister


